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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben,  
jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert haben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich Forsten 
- Polizei Neustadt a. d. Waldnaab 
- Stadt Weiden 
- Tennet TSO GmbH 
- Stadt Pressath 
- Gemeinde Schwarzenbach 
- Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab 
- Gemeinde Kirchendemenreuth 
- Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
- Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Landratsamt Neustadt ad. Waldnaab, Bauamt recht-
lich, 29.12.2023 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zu I. Einwände 
 
Zu 1:  
In der Nutzungsschablone wird bei der Festsetzung der FFOK „max.“ er-
gänzt. 
 
 
Zu 2: 
Die Bezeichnung Dachneigungen wird aus der Nutzungsschablone her-
ausgenommen. 
 
Zu 3: 
Die Linie zur Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der baulichen Nut-
zung wird bis zur Geltungsbereichsgrenze durchgezogen. 
 
Zu 4: 
Dem Einwand wird Rechnung getragen. In der textlichen Festsetzung             
Nr. 7 ist zwar vermerkt, dass Aufschüttungen und Abgrabungen in gesam-
ten  Geltungsbereich zulässig sind. Es wird hier der Form halber noch er-
gänzt: …, auch außerhalb der Baugrenzen“. 
 
Zu 5: 
Der Anregung wird Rechnung getragen, und generell vorsorglich eine GRZ 
von 0,9 festgesetzt. Eine Begründung, weshalb von § 19 Abs. 4 Satz 3 
BauNVO Gebrauch gemacht werden kann, wird in der Begründung, Kap. 
4.1 ergänzt. 
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Die Anwendung der Eingriffsregelung wird entsprechend angepasst (GRZ 
geht als Beeinträchtigungsfaktor in die Berechnung die Kompensation 
ein). 
 
Zu 6: 
Der Anregung wird Rechnung getragen, und die Bauweise nicht festge-
setzt. 
 
Zu 7: 
Die Baugrenzen werden im Bereich der Förderbrücken ergänzt. 
 
Zu 8: 
Die in den Geländeschnitten und im Lageplan zu den Geländeschnitten 
angegebenen Flächen werden herausgenommen. 
 
Zu 9: 
Die dargestellten Geländeschnitte sind nicht zwingend erforderlich, die-
nen jedoch der Veranschaulichung der geplanten Bebauung.  
Der Anregung wird jedoch gefolgt, und die Querschnitte 1-7 aus der Plan-
zeichnung herausgenommen. 
 
Zu 10: 
Die Rechtsstände werden in der Präambel ergänzt. 
 
Zu 11: 
Die genannte Festsetzung zu den Nebenanlagen wird gestrichen. 
 
Zu 12: 
Wie in den Planunterlagen erläutert, ist die Entwässerungsplanung im 
vorliegenden Fall bereits konkret geplant. Es ist in jedem Fall sicherge-
stellt, dass eine ausreichende Dimensionierung des Regenwasserkanals 
erstellt werden kann, so dass die Erschließung in jedem Fall gesichert ist. 
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Die Regenwasserklärung und -rückhaltung wurde mittlerweile abschlie-
ßend beplant, und wurde bereits mit dem Wasserwirtschaftsamt Weiden 
abgestimmt und beim Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab zur Geneh-
migung eingereicht. Der vorhandene Regenwasserkanal DN 400 wird er-
halten, und durch einen Regenwasserkanal DN 700 ergänzt. 
 
Zu 13: 
In Festsetzung I.5 ist bei der Wandhöhe die obere Gebäudebegrenzung 
bereits definiert (oberer Abschluss Außenwand, bei Flachdach OK Attika). 
 
Zu 14: 
Die Bezeichnung „ca.“ wird in der Festsetzung I.7 gestrichen. 
 
Zu 15: 
Die max. Höhe der Stützmauern von 2,0 m dürfte voraussichtlich ausrei-
chend sein; vorsorglich wird die max. zulässige Höhe auf 2,50 m festge-
setzt. 
 
Zu 16: 
In den Planunterlagen ist bereits dargelegt, dass die neue Gewerbehalle 
im Wesentlichen über das Gebäude GEB (Werk II Nord) über die geplan-
ten Förderbrücken angedient wird. Eine direkte Andienung größeren Um-
fangs an das geplante Gebäude, über die private Erschließungsstraße an 
der Nordseite des Werks II Nord, ist nicht geplant. Die private Erschlie-
ßungsstraße an der Nordseite des Werks II Nord hat eine tatsächliche 
Breite von ca. 6,80 m. Die Breite wird in der Planzeichnung angepasst. 
Ausreichende Fahrbahnbreiten sind bis zum Erreichen der öffentlichen 
Erschließungsstraße damit auch für den Begegnungsverkehr gegeben. 
Die private Erschließungsstraße wird bis zum Erreichen der öffentlichen 
Erschließungsstraße in Abstimmung mit dem Landratsamt Neustadt a.d. 
Waldnaab in den Geltungsbereich aufgenommen. Die Andienung (An- 
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und Ablieferung) erfolgt im Wesentlichen über den bereits in Betrieb be-
findlichen Ladebereich an der Südseite des Werks II Nord. Eine Andie-
nung über den Teil der privaten Erschließungsstraße von hier nach Nor-
den zum geplanten GE Nord II wird die Ausnahme darstellen. 
Die Erschließung mittels Wasser, Abwasser und Elektrizität ist, ausgehend 
von den bestehenden Leitungstrassen auf dem Gelände der Firma  
Witron, technisch uneingeschränkt möglich, so dass auch diesbezüglich 
die Erschließung gesichert ist. 
Eine Würdigung der vom Fahrverkehr ausgehenden Lärmimmissionen  im 
Schallgutachten wird berücksichtigt, und in das aktualisierte Gutachten 
und die Planunterlagen eingearbeitet. 
 
Zu 17: 
Die Nummerierungen der Ausgleichsfläche A1.1 - A1.3 werden in die 
Planzeichenerklärung aufgenommen. 
 
Zu 18: 
Der Zeitpunkt der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen ist in der 
Festsetzung Nr. 10 bereits geregelt (in der auf den Beginn der Gebäude-
nutzung nachfolgenden Pflanzperiode). 
 
Zu 19: 
Der Zusatz „3. Änderung“ wird in den Titeln ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Än-
derungen werden in den 
Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, eingearbei-
tet. 
  
ja:     _14____________ 
 
 
nein: __0____________ 
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2 Landratsamt Neustadt ad. Waldnaab, Sachgebiet 44, 
Technische Sachbearbeitung, 05.12.2023 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zum Hinweis:  
Der Zusatz 3. Änderung wird in den Plantitel aufgenommen. 
 
Zu Zeichnerische Festsetzungen: 
Eine Umfahrung für die Feuerwehr ist vollumfänglich gewährleistet. In 
Kap. 3.5.1 der Begründung Kap. 3.5.1 wird ergänzt, dass die Feuerwehr-
zufahrt und -umfahrung gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuer-
wehr auszuführen ist (Stand 2007). 
Die Verkehrsflächen werden maßlich fixiert, ebenfalls die Baugrenzen zu 
den Grundstücksgrenzen. Die Schnittführung wird in der Planzeichnung 
des Bebauungsplans und der Zeichenerklärung ergänzt. 
Die m²-Angaben werden aus der Planzeichnung herausgenommen, eben-
falls die Auftrags-/Abtragsflächen in m³. 
Die Höhenangabe „Galvanik“ (Werk II Nord) wird im Schnitt entspre-
chend der Tektur auf OK FFB 486,00 m geändert. 
Der Anregung wird gefolgt, und die Querschnitte 1-7 aus der Planzeich-
nung herausgenommen (einschließlich Lageplan Grundriß). In der textli-
chen Festsetzung I.7 ist bereits eine max. Gesamthöhe der Aufschüttun-
gen und Abgrabungen von 10,0 m festgesetzt. Diese wird auf max. 16,0 m 
geändert. 
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Ein Abstand der Böschungen zu den Grundstücksgrenzen von 3,0 m wird 
überall eingehalten, außer an der Nordseite. Dort besteht an dem öffent-
lichen Weg (mit Hecke) ein begleitender Graben, der das gegebenenfalls 
auf der Böschung anfallende Oberflächenwasser aufnehmen kann. Auf 
der Böschung ist eine Gehölzentwicklung festgesetzt, so dass der Oberflä-
chenabfluss gering sein wird.  
Nachdem die Querschnitte 1-7, wie oben ausgeführt, aus der Planzeich-
nung herausgenommen werden, ist auch der Lageplan Grundriß Maßstab 
1:2000 entbehrlich, da dieser nur der Kenntlichmachung der Schnittfüh-
rungen dient. 
 
Zu textliche Festsetzungen: 
In der Festsetzung Nr. 4 wird ergänzt, dass die geplante Regenklärung 
und -rückhaltung vor Baubeginn der geplanten Halle fertig gestellt sein 
muss. 
Weitergehende bauordnungsrechtliche Festsetzung zu den geplanten 
Förderbrücken sollen nicht getroffen werden, um eine möglichst hohe 
gestalterische Flexibilität einzuräumen. Die Förderbrücken werden sich 
außerdem in ihrer Außenwirkung unter die beiden Gebäudekomplexe un-
terordnen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Än-
derungen werden in den 
Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, eingearbei-
tet. 
  
ja:     __14___________ 
 
 
nein: ___0___________ 
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3 Landratsamt Neustadt ad. Waldnaab, Untere Naturschutz-
behörde, 03.01.2024 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
In den Planunterlagen war darauf hingewiesen, dass die für das festge-
stellte Brutpaar der Feldlerche erforderliche Fläche für CEF-Maßnahmen 
im weiteren Verfahren erfolgt. 
Diese Fläche wird nunmehr in den Planunterlagen nachgewiesen. Die 
CEF-Maßnahmen werden auf Flur-Nr. 580 und einer Teilfläche der Flur-
Nr. 581 der Gemarkung Parkstein durchgeführt (Ergänzung in der Festset-
zung Nr. 11). 
 
Mit der Umsetzung der CEF-Maßnahmen, die vor dem Eingriffsbeginn zu 
erfolgen hat, wird gemäß dem Gutachten zur saP die Auslösung arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden. 
 
Zu Kompensation für die Änderungsbereiche b und c), betrifft die 13. Än-
derung des Flächennutzungsplans, siehe die Abwägung zur Flächennut-
zungsplan-Änderung. 
 
Bezüglich der Überkompensation ist festzustellen, dass sich aufgrund der 
Erhöhung der GRZ auf 0,9 nunmehr ein höherer Kompensationsbedarf 
von 79.256 WP ergibt (bisher 70.449 WP).  
Der Hinweis auf die Heranziehung der vorliegend nicht benötigten Kom-
pensationspunkte bei zukünftigen Eingriffsvorhaben wird aus den Planun-
terlagen herausgenommen. 
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Bezüglich des besonders schweren Eingriffs in das Landschaftsbild ist 
noch anzumerken, dass sehr umfangreiche Eingrünungsmaßnahmen fest-
gesetzt werden, die weit über das übliche Maß einer Eingrünung hinaus-
gehen, um der nach Nordosten exponierten Lage Rechnung zu tragen. Es 
wird eine sehr gute Einbindung in die Landschaft erreicht. Die Maßnah-
men dienen zugleich dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die nebenstehenden Än-
derungen werden in den 
Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, eingearbeitet. 
  
ja:     ___13___________ 
 
 
nein: ____1__________ 
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4 Landratsamt Neustadt ad. Waldnaab, Technischer Um-
weltschutz, 12.12.2023 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zur Kontingentierung werden zur Kenntnis genommen; 
keine Bedenken / Anregungen 
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Zu 1: 
Die Tabelle in Kap. 3.3 der Begründung wird entsprechend redaktionell 
angepasst. 
 
Zu 2:  
Das Inhaltsverzeichnis wird angepasst. 
 
zu 3: 
Die Emissionskontingente werden auf dem Planteil redaktionell ange-
passt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Die nebenstehenden Än-
derungen werden in den 
Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, eingearbeitet. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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5 Landratsamt Neustadt ad. Waldnaab, Wasserrecht, 
12.12.2023 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
Die geplante neue Niederschlagswasserableitung, die auch andere Berei-
che des bestehenden Werksgeländes mit einschließt, wurde bereits mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Weiden abgestimmt, und wurde mittlerweile, 
wie in den Unterlagen ausgeführt, wasserrechtlich beantragt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung des Marktes Parkstein „Gewerbegebiet Nord III“  
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Parkstein, 13. Mai 2024              Seite 15 

 
 
 
 
 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

6 Landratsamt Neustadt ad. Waldnaab, Abfallrecht und 
Bodenschutz, 30.11.2023 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Flurnummern der bisherigen Altlastenverdachtsflächen werden ange-
passt. In den Unterlagen ist bereits erwähnt, dass nach Entlassung aus 
dem Altlastenkataster keine Altlastenfläche im Planungsbereich mehr ge-
führt sind. 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; 
Der Verweis auf die BBodSchV wird an die neue Gesetzesfassung ange-
passt (§ 6-8 anstelle von § 12 BBodSchV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die nebenstehenden Än-
derungen zu den Altlasten-
verdachtsflächen und zur 
BBodSchV werden in den 
Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, eingearbeitet. 

  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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7 Landratsamt Neustadt ad. Waldnaab, Gesundheitswe-
sen, 29.12.2023 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; es bestehen keine 
Bedenken / Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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8 Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, 
21.12.2023 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zu den regionalplanerischen Zielen werden zur Kennt-
nis genommen. 
Das Vorhaben ist, vorbehaltlich der (bereits mündlich in Aussicht gestell-
ten) Befreiung von den Bestimmungen der Landschaftsschutzgebietsver-
ordnung mit den Zielen der Landesplanung, vereinbar. 
Zu den Grundsätzen im Hinblick auf die landschaftlichen Belange kann 
davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben aufgrund der intensiven 
Eingrünungsmaßnahmen dem Grundsatz 3.1.3 entspricht. 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; insbeson-
dere wird die Anregung zur Kenntnis genommen, Recyclingbaustoffe und 
regionale nachwachsende Rohstoffe verstärkt zu verwenden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___13___________ 
 
 
nein: ____1___________ 
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9 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, 20.12.2023   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine grundsätzlichen 
Bedenken / Anregungen. 
Bezüglich des Landschaftsschutzgebiets wurde durch das Landratsamt 
Neustadt a.d. Waldnaab, unter Berücksichtigung der Gesamtplanung mit 
Zurücknahme anderer Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan, eine Be-
freiung in Aussicht gestellt. Der Lage im Landschaftsschutzgebiet wird 
durch den vollständigen Erhalt angrenzender, naturschutzfachlich wert-
voller Strukturen und die sehr intensiven und umfangreichen Pflanzmaß-
nahmen, die der Einbindung in die Landschaft und dem naturschutzrecht-
lichen Ausgleich dienen, umfassend Rechnung getragen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___13___________ 
 
 
nein: ____1___________ 
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10 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 29.11.2023   

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken / Anregungen 
es werden keine Entschädigungsforderungen o.ä. an den Baulastträger 
der Kreisstraße erhoben; gesonderte Schallschutzmaßnahmen für Schal-
limmissionen aus der Kreisstraße gegenüber dem geplanten Gewerbege-
biet sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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11 Deutsche Telekom Technik GmbH, ohne Datum   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofern Bedarf bezüglich zusätzlicher Telekommunikationseinrichtungen 
besteht, wird rechtzeitig Kontakt aufgenommen. Sämtliche Hinweise wer-
den zur Kenntnis genommen, und insbesondere bei der Erschließungspla-
nung und der Bauausführung, beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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12 Wasserwirtschaftsamt Weiden, 04.12.2023   

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete 
Die Versorgung mit Trinkwasser wird mit dem Markt Parkstein und dem 
Versorgungsträger (Zweckverband Steinwaldgruppe) im Zuge der Er-
schließungsplanung intensiv abgestimmt. Die Versorgung des geplanten 
Gewerbegebiets mit Trinkwasser kann sichergestellt werden. Weitere De-
tails werden im Zuge der Erschließungsplanung geplant und abgestimmt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in Kap. 3.5.2 der Begründung ergänzt. 
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Zu 2: Bewässerung von Freiflächen-Zisternen 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; es ist davon auszuge-
hen, dass im Regelbetrieb, nach Anwachsen der geplanten Gehölzpflan-
zungen, kein nennenswerter Bedarf zur Bewässerung von Freiflächen be-
steht. 
Eine Festsetzung von Zisternen, Behältern usw. aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht ist nach aktueller Rechtsprechung nicht möglich, sondern als 
Maßnahme zur Anpassung an den Klimaschutz. Es wird durch die Firma 
Witron eingehend geprüft, inwieweit die Errichtung von Zisternen, Spei-
cherteichen etc. im Rahmen des Gesamtentwässerungskonzepts sinnvoll 
umsetzbar sind. Der Markt Parkstein wird prüfen, inwieweit ein entspre-
chendes Förderprogramm initiiert werden soll. 
 
 
 
Zu 3: Schmutzwasser, Niederschlagswasser 
Das Schmutzwasser wird der Schmutzwasserkanalisation zugeführt. 
Bezüglich des Oberflächenwassers wird, wie in den Unterlagen darge-
stellt, eine neue Regenwasserklärung und -rückhaltung im Bereich Flur-
Nr. 463 und 464 der Gemarkung Parkstein nach wasserrechtlicher Geneh-
migung errichtet, der auch die Oberflächenwässer aus dem geplanten 
Gewerbegebiet zugeführt werden. 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 4: Lage zu Gewässern, wild abfließendes Oberflächenwasser 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; in den Unterlagen 
wird bereits in der Festsetzung I.4 auf Gefahren im Zusammenhang mit 
wild abfließenden Oberflächenwassers und die Notwendigkeit, eigenstän-
dig entsprechende Schutzvorkehrungen zu prüfen und gegebenenfalls 
umzusetzen, hingewiesen. Ebenfalls  bereits hingewiesen wird hier auf 
die genannte Arbeitshilfe zu Starkregenereignissen. 
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Zu 5: Altlasten 
keine Bedenken / Anregungen; in der Festsetzung I. 13.2 sind bereits ent-
sprechende Ausführungen enthalten. 
 
 
 
 
 
Zu 6: Vorsorgender Bodenschutz 
In der Festsetzung Nr. 1.12 und den Hinweisen Nr. 2 sind bereits ausführ-
liche Festsetzungen und Hinweise zum Bodenschutz enthalten. Auch eine 
Beschreibung des Bodens und eine Bodenfunktionsbewertung ist bereits 
in den Planunterlagen enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Ergänzung eines Hin-
weises in der Begründung 
in Kap. 3.5.2 wird in den 
Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, eingearbeitet. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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13 Zweckverband Steinwaldgruppe, 27.12.2023   
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Es wird auf die durch das Planungsgebiet verlaufende Wasserleitung DN 
250 PN 10 des Zweckverbandes hingewiesen. 
Die Wasserleitung ist vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen in en-
ger Abstimmung mit dem Zweckverband Steinwaldgruppe und dem 
Markt Parkstein (östlich) um das Planungsgebiet umzulegen. Ein Erhalt 
der bestehenden Leitung (mit Schutzbereich) innerhalb des Planungsge-
biets ist nicht möglich, da diese mitten durch die geplante Halle verläuft 
und erhebliche Geländeveränderungen erforderlich sind. 
Die bestehende Leitung wird in die Planzeichnung eingetragen, und ent-
sprechende Erläuterungen zur bestehenden Wasserleitung und Erforder-
nis der Umlegung in Kap. 3.5.2 der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bestehende Wasser-
leitung wird in die Plan-
zeichnung des Bebau-
ungsplans und in die Be-
gründung Kap. 3.5.2, 
Stand 13.11.2023, einge-
arbeitet. 
  
ja:     __14__________ 
 
 
nein: ___0_________ 
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14 Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, 19.12.2023   

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; eine Betroffenheit 
betrieblicher Belange ist nicht gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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15 Industrie- und Handelskammer Regensburg für Ober-
pfalz/Kelheim, 27.12.2023 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und die Planung be-
grüßt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung des Marktes Parkstein „Gewerbegebiet Nord III“  
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Parkstein, 13. Mai 2024              Seite 36 
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16 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Wei-
den, 11.12.2023 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; gesonderte Adres-
sen/Hausnummern werden voraussichtlich nicht vergeben. 
Bezüglich einer Neuvermessung der Grenzen wird im Bedarfsfall rechtzei-
tig mit dem Amt Kontakt aufgenommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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17 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
24.11.2023 
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Der Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen als landesplanerisches Ziel 
wird in den Planunterlagen ausführlich dargestellt. 
Die Ausweisung ist auch im Zusammenhang mit der Rücknahme von Ge-
werbeflächen im Flächennutzungsplan zu sehen. In der Bilanz werden un-
ter Berücksichtigung der Rücknahme keine zusätzlichen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen in Anspruch genommen. In der Abwägung unterschied-
licher Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms wurde im 
vorliegenden Fall dem Ziel der Stärkung der Wirtschaftsstruktur der Vor-
rang vor dem der Abwägung unterliegenden Grundsatz des Erhalts der 
landwirtschaftlichen Flächen eingeräumt. Wie in den Unterlagen ausge-
führt, entspricht die landwirtschaftliche Nutzungseignung derjenigen der 
meisten umliegenden Standorte im größeren Planungsbereich. Die Bo-
dengüte im Landkreisdurchschnitt hat hier keine Relevanz, da eine Aus-
weisung des Gewerbegebiets nur im unmittelbaren Zusammenhang mit 
den bestehenden Werksanlagen sinnvoll ist. 
 
Die Gesichtspunkte wild abfließenden Wassers und der gegebenenfalls 
Erforderlichkeit von Schutzmaßnahmen werden in den Planunterlagen  
bereits eingehend behandelt, ebenfalls der Bodenschutz. 
 
Zufahrten zu landwirtschaftlichen Flächen werden uneingeschränkt erhal-
ten, Zäune werden nicht unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flä-
che angrenzen. Feldwege bleiben erhalten. Der durch das Planungsgebiet 
verlaufende Feldweg wird umgelegt, so dass er mindestens in der glei-
chen Qualität für die landwirtschaftliche Erschließung zur Verfügung 
steht. Bei den Bauarbeiten bleibt das landwirtschaftliche Wegenetz zu je-
der Zeit benutzbar. Drainagen sind nicht vorhanden (Stellungnahme Was-
serwirtschaftsamt), Vorflutgräben bleiben in ihrer Funktion vollumfäng-
lich erhalten. 
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Weshalb Grundstücke ungünstig für die Bewirtschaftung angeschnitten 
werden sollen, ist nicht nachvollziehbar. Es werden ganze Grundstücke in 
die Planung einbezogen. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen werden im gesetzlich notwendigen Umfang 
bereitgestellt. 
 
Inwieweit Photovoltaikanlagen auf dem Dach der geplanten Halle instal-
liert werden, ist im Rahmen des derzeit erstellten Gesamt-Energiekon-
zepts für die Firma Witron zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___13___________ 
 
 
nein: ____1___________ 
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18 Bay. Landesamt für Denkmalpflege, 30.11.2023   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; es bestehen keine 
Bedenken / Anregungen. 
Der Anregung wird gefolgt, und ein Passus zum Auffinden von Boden-
denkmälern als Hinweis Nr. 7 zu den textlichen Festsetzungen aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 Ein Hinweis bezüglich des 
Auffindens von Boden-
denkmälern wird als Hin-
weis Nr. 7 in die textlichen 
Festsetzungen des Bebau-
ungsplans, Stand 
13.11.2023, aufgenom-
men. 

  
 ja:     ___14___________ 
 
 
 nein: ____0___________ 

 



Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung des Marktes Parkstein „Gewerbegebiet Nord III“  
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Parkstein, 13. Mai 2024              Seite 41 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung des Marktes Parkstein „Gewerbegebiet Nord III“  
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Parkstein, 13. Mai 2024              Seite 42 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

19 Bayernwerk Netz GmbH, 14.12.2023   

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, u.a. zur Richt-
funkstrecke, und im Zuge der weiteren Planungen und der Baumaßnah-
men beachtet. Es bestehen keine Bedenken. Die Richtfunkstrecke ist in 
der Planzeichnung des Bebauungsplans eingetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ___14___________ 
 
 
nein: ____0___________ 
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20 Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Neustadt-Wei-
den, 28.12.2023 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
Da im Flächennutzungsplan entsprechende Gewerbeflächen zurückge-
nommen werden, erfolgt in der Bilanz keine zusätzliche Beanspruchung 
von Flächen für gewerbliche Bebauung. Zu Lichtimmissionen wurden be-
reits umfangreiche Festsetzungen getroffen. 
 
Zu 1:  
Eine gezielte Versickerung ist aufgrund der Untergrundverhältnisse 
(Sandsteine, Schluffe und Tone der Oberkreide) nicht sinnvoll möglich 
(gemäß früheren Bauvorhaben in der unmittelbaren Umgebung Durchläs-
sigkeitsbeiwerte in der Größenordnung 10-7 m/s). Außerdem würden ent-
sprechend erforderliche Flächen nicht im notwendigen Maße zur Verfü-
gung stehen. 
 
Zu 2: 
Es sind bereits sehr umfangreiche Regelungen zur Verringerung nicht be-
absichtigter Lichtimmissionen festgesetzt. 
Eine vollständige Verdunkelung der Gebäude nach außen ist nicht mach-
bar. 
Die festgesetzten Regelungen zur Verringerung der Lichtverschmutzung 
werden konsequent umgesetzt. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
13.11.2023, bleibt unver-
ändert. 
  
ja:     ____13__________ 
 
 
nein: _____1__________ 
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Verwaltungsgemeinschaft Neustadt a.d.Waldnaab 
Neustadt a.d.Waldnaab, 14.05.2024 
 
Gez. Krey 
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